
Anlage 4a zur VRS-Vertriebsrichtlinie

Tarifliche Kooperationen, Stand: 1.1.2017

Pauschales Angebot für Kleinkooperationen und Spätbucher

Name des Veranstalters:

Straße, Hausnr:

Plz, Ort:

Ansprechpartner, Telefon:

Name der Veranstaltung:

Ort der Veranstaltung:

Veranstaltungsdatum:

Datum Fahrtberechtigungen:

An-/ Abreise Teilnehmer 

zu

konkretem Beginn/ Ende

An-/Abreise Teilnehmer

unterschiedlich

→ Es gilt der Regelfahrplan, über Zusatzverkehre sind gesonderte Regelungen zu treffen

Gewünschte Fahrtberechtigung:

innerhalb Kölns

oder Bonns

innerhalb anderer

Stadt/ Gemeinde

innerhalb Region

Bonn

innerhalb Erwei-

tertem VRS-Netz

Nebenleistung
(Eintrittskarte soll als 

Fahrausweis gelten)

Hauptleistung
(gesonderter Fahrausweis gewünscht)

2 Fahrten mit Bus und 

Bahn pro Tag
> 2 Fahrten mit Bus und Bahn pro Tag
(z.B. An- und Abreise, Zwischenfahrt)

obligatorisch
(soll für alle 

Besucher/Teilnehmer gelten)

fakultativ
(nur für einen Teil der Besucher/Teilnehmer)

→ siehe Preistabellen unten → Preis muss gesondert ermittelt werden

Veranstalter stellt Tickets
(Fahrtberechtigung wird gem. 

Vorgaben aufgedruckt)

Verkehrsunternehmen stellt Tickets
(TeilnehmerTicket oder ticket to print "t2p")

→ siehe Hinweise zum Vertrieb auf der Rückseite

VRS GmbH

Stand 02.03.2017 Seite 1



Anlage 4a zur VRS-Vertriebsrichtlinie

Preistabelle obligatorische Fahrtberechtigung (Solidarmodell)

Stadttarif (Köln/ Bonn); 100% PS 1b

2 Fahrten/ Tag > 2 Fahrten/ Tag

100% Erwachsene 0,84 € 100% Erwachsene 1,26 €

ab 20% Kinderanteil 0,76 € ab 20% Kinderanteil 1,13 €

Stadttarif (übrige Städte und Gemeinden); 100% PS 1a

2 Fahrten/ Tag > 2 Fahrten/ Tag

100% Erwachsene 0,72 € 100% Erwachsene 1,08 €

ab 20% Kinderanteil 0,65 € ab 20% Kinderanteil 0,97 €

Region Bonn (Basis: je 1/3 der PS 1b, 2b und 3)

2 Fahrten/ Tag > 2 Fahrten/ Tag

100% Erwachsene 1,16 € 100% Erwachsene 1,74 €

ab 20% Kinderanteil 1,04 € ab 20% Kinderanteil 1,57 €

Erweitertes VRS-Netz (Basis: je 1/3 der PS 1b, 3 und 5)

2 Fahrten/ Tag > 2 Fahrten/ Tag

100% Erwachsene 1,91 € 100% Erwachsene 2,87 €

ab 20% Kinderanteil 1,72 € ab 20% Kinderanteil 2,58 €

Die Abweichungen müssen belegt werden (z.B. durch Marktforschungsergebnisse).
Für Kleinkooperationen < 2.000 Euro Umsatz gilt grundsätzlich die Preistafel auf Seite 1,
ebenso für Anfragen mit einer kürzeren Vorlaufzeit als 6 Wochen ("Spätbucher").

> Modell obligatorische Fahrtberechtigung ("Kongresstarif")
Dieses Modell wird bei Kongressen über einen oder mehrere Tage angewendet.
Es unterscheidet sich dadurch, dass die Besucher von ausserhalb der Region anreisen.
Der Zeitkartenanteil ist deutlich niedriger, die ÖPNV-Nutzung dagegen höher.
Preise auf Anfrage, der Vorlauf beträgt mind. 6 Wochen.

Stadttarif (Köln/ Bonn) 1,80 €

Region Bonn 2,20 €

Erweitertes VRS-Netz 3,30 €

> Modell fakultative Fahrtberechtigung ("KombiTicket")
Dieses Modell wird angewendet, wenn nicht alle Teilnehmer mit einem Fahrausweis
ausgestattet werden sollen/ brauchen. In diesem Fall muss eine individuelle
Kalkulation erstellt werden (Vorlauf mind. 6 Wochen). Ein Unterlaufen des Regeltarifs
ist nicht möglich. Handelt es sich um eine Kleinkooperation < 2.000 Euro Umsatz oder
eine Spätbuchung (< 6 Wochen Vorlaufzeit), stehen nur der Regeltarif oder die 
obligatorische Fahrtberechtigung zur Verfügung.
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Hinweise zum Vertrieb
> Veranstalter stellt Tickets

zwingend mit:

Angabe des Geltungszeitraumes

Aufdruck: Eintrittskarte = Fahrausweis im VRS (Beispiel)

VRS-Logowünschenswert mit: 

mindestens die Kopierschutzfarbe fluoreszierend orange (Pantone 804) 

weiteren Sicherheitsstandards, z.B. Hologramm

Ticketmuster muss 10 Werktage vor dem Geltungszeitraum als Muster (pdf) bei der VRS

GmbH vorliegen, damit die Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen entsprechend informiert

werden können.

> Verkehrsunternehmen stellt Tickets

Alternative 1:

Es werden "TeilnehmerTickets" gedruckt und an den Veranstalter

ausgegeben. Vorlauf mind. 15 Werktage. Die Druckkosten

übernimmt der Veranstalter.

Alternative 2:

Es wird das ticket-to-print-Verfahren eingerichtet, die Tickets

können dann durch den Veranstalter oder die Teilnehmer selbst

ausgedruckt werden. Besondere Texte möglich. Der Vorlauf muss

individuell abgestimmt werden. Die Einrichtungs- und

Provisionskosten übernimmt der Veranstalter.

Hinweise zu Vertragsgestaltung, Rechnungsstellung und Zahlungsfristen

Vertrag erstellt VRS GmbH

Vertrag unterschreibt VU, Veranstalter, VRS GmbH

Information an die VU VRS GmbH

Rechnungserstellung durch Verkehrsunternehmen

mit Kopie an VRS

zahlbar auf Konto Nr.

IBAN

BIC

Bankinstitut

Zahlungsfrist 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug

Meldung in EAV Verkehrsunternehmen
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Darstellung der Geltungsbereiche

Karte 1: Obligatorische Fahrtberechtigung ("Eintrittskarte = Fahrausweis"), Region Bonn

In den vollständig durchgefärbten Städten und Gemeinden gilt die Kooperation in allen 

Bussen, U-, Straßen- und Stadtbahnen, allen S-Bahnen, RegionalBahn- und

RegionalExpresszügen.

Karte 2: Obligatorische Fahrtberechtigung ("Eintrittskarte = Fahrausweis"), Erweitertes VRS-Netz 

In den vollständig durchgefärbten Städten und Gemeinden gilt die Kooperation in allen 

Bussen, U-, Straßen- und Stadtbahnen, allen S-Bahnen, RegionalBahn- und

RegionalExpresszügen.

In den kariert dargestellten Städten und Gemeinden gilt die Kooperation nur auf bestimmten

Linien/ Linienabschnitten.
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